
Einmalige Absichtserklärung („Letter of Intent“) 
 

von 
 

[Firma oder Name der Institution] 
(im Folgenden „Praxiseinrichtung“ genannt) 

 
 

Präambel 
 

Im Rahmen des Studiengang „Bachelor of Science Wirtschaftsinformatik“ an der Fachhoch-
schule Münster sind studienbegleitende Praxisphasen (i.e. Praktika) in qualifizierten Unter-
nehmen oder Institutionen vorgesehen. Während dieser Praxisphasen sind von den Studie-
renden Praxisstudienleistungen zu erbringen. 
 
Gegenstand dieser Absichtserklärung ist die Zusicherung von Rahmenbedingungen für die 
Praxisphase durch die Praxiseinrichtung.  
 
 

§ 1 Praxisphasen und Praxisstudienleistungen 
 

 
(1) Praxisphasen sind die Zeiträume, in denen ein Studierender Vollzeit bei der Praxisein-

richtung arbeitet. Innerhalb der Praxisphasen sind vom Studierenden Praxisstudienleis-
tungen zu erbringen.  

 
(2) Die erste curricular vorgesehene Praxisphase findet in der vorlesungsfreien Zeit Ende 

des 4./Anfang des 5. Semesters statt. Der Zeitraum erstreckt sich über mindestens 9 
Wochen, in der Regel von Mitte Juli bis Ende September. Der Praxisstudienleistung sind 
6 Credit Points zugeordnet. 

 
(3) Die zweite curricular vorgesehene Praxisphase findet während des 6. Semesters statt. 

Der Zeitraum erstreckt sich über mindestens 24 Wochen, in der Regel von Anfang März 
bis Ende August. Der Praxisstudienleistung sind 12 Credit Points zugeordnet.  

 
(4) In der zweiten Praxisphase werden die Studierenden in der Regel auch ihre Bachelorar-

beit anfertigen, der 12 Credit Points zugeordnet sind. 
 
(5) Die Praxiseinrichtung erklärt sich einmalig dazu bereit, 
 

a. Studierenden des Studiengang Wirtschaftsinformatik die Absolvierung von Pra-
xisstudienleistungen (im Rahmen eines Praktikums) zu ermöglichen, und  

 
b. die in § 2 folgenden Anforderungen an Praxisstudienleistungen zu achten. 

 
 

§ 2 Anforderungen 
 

 
Die Praxiseinrichtung stellt sicher, dass die nachfolgenden Anforderungen an die Praxisstu-
dienleistungen im Rahmen der Praxisphasen erfüllt werden. 
 
Die Studierenden erhalten von der Praxiseinrichtung eine qualitativ fachliche Betreuung. Als 
qualitativ gilt: 

 
(1) Es wird ein Praxisbetreuer gestellt, der die in der Praxisphase zu erbringenden Pra-

xisstudienleistungen betreut. Der Praxisbetreuer sollte mindestens einen gleichwerti-



gen Abschluss zum angestrebten Abschluss des Studierenden vorweisen und min-
destens über drei Jahre einschlägige Berufserfahrung verfügen. 
 

(2) Die Studierenden erhalten von der Praxiseinrichtung eine qualifizierte Aufgaben- 
bzw. Themenstellung, die als Studienleistung bewertbar sein muss. Darüber hinaus 
ist die Praxisstudienleistung vom Studierenden eigenständig zu erbringen. Die Pra-
xisstudienleistung kann Bestandteil einer übergeordneten Aufgabe (z.B. im Rahmen 
eines Projektes) sein. 
 

(3) Die Praxiseinrichtung ermöglicht, dass der Studierende hinreichend Zeit zur Erbrin-
gung der Praxisstudienleistung bzw. der Bachelor-Thesis hat. Es wird empfohlen, je 
Credit Point 30 Stunden Workload einzuplanen.  
 

(4) Die Praxiseinrichtung stellt den Studierenden die zur Erbringung der Praxisstudienle-
istung üblicherweise notwendigen Arbeitsmittel zur Verfügung. 
 

(5) Es wird empfohlen, den Studierenden eine Vergütung zu gewähren, die mindestens 
der Deckung der mit der Tätigkeit verbundenen Kosten dient (z.B. für Fahrten, aus-
wärtige Unterkunft und Verpflegung). 

 
 
 
 
 
    
Datum, Ort, Position, Unterschrift Praxiseinrichtung 
 
 
Kontaktdaten des Unterzeichners:   
 
 
 
Name:       
 
Position:       
 
Bereich:       
 
Abteilung:       
 
Telefon:       
 
Mobil:       
 
E-Mail:       
 

Kontaktdaten des Verantwortlichen für die 
operative Planung und Realisierung der 
Praxisphasen:   
 
Name:       
 
Position:       
 
Bereich:       
 
Abteilung:       
 
Telefon:       
 
Mobil:       
 
E-Mail:       
 

 


